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A. Einleitung

I. Problemstellung

Sacheinlagen in das Gesellschaftsvermögen einer Personengesellschaft ha
ben Auswirkungen auf das Rechtsverhältnis des Gesellschafters zur Gesell
schaft und zu seinen Mitgesellschaftern: Während im Außenverhältnis der 
Gegenstand der Sacheinlage in das Vermögen der Gesellschaft übertragen 
wird, ergeben sich im Innenverhältnis Folgen für die mitgliedschaftlichen 
Rechte und Pflichten des Gesellschafters. Die Gewinnverteilung der Gesell
schaft, ihre Auseinandersetzung sowie die Haftung des Kommanditisten 
richten sich nach dem Kapitalanteil der Gesellschafter. Der Kapitalanteil 
wiederum hängt von der Höhe der Einlagen ab.

Von der Erhöhung des Kapitalanteils durch die Sacheinlage zu unter
scheiden ist die Frage, mit welchem Wert der Gegenstand einer Sacheinla
ge in der Bilanz der Gesellschaft auszuweisen ist. Der Bilanzausweis des 
Gegenstandes richtet sich nach den Vorschriften des Bilanzrechts. Die Be
teiligungshöhe hingegen und die Auswirkungen auf die Gesellschafterrech
te können die Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag frei ausgestalten.

Das wirft die Frage auf, welcher Zusammenhang besteht zwischen dem 
Wert, mit dem der Einlagegegenstand in der Bilanz auszuweisen ist, und 
dem Kapitalanteil des Gesellschafters als Maßstab für die Beteiligungsrech
te. Ist der Betrag, der dem Kapitalanteil des Gesellschafters gutgeschrieben 
wird, maßgeblich für den Bilanzansatz des Einlagegegenstandes oder ver
hält es sich genau umgekehrt?

Um genau zu bestimmen, in welchem Umfang sich die Sacheinlage auf 
die Mitgliedschaft des Gesellschafters auswirkt, ist also das Verhältnis von 
Einlagenbewertung und Kapitalausweis zu untersuchen.

II. Gang der Untersuchung

Es soll zunächst betrachtet werden, welche gesellschaftsrechtlichen Folgen 
die Sacheinlage für die Mitgliedschaft des Gesellschafters hat. Die Erkennt
nisse, die zur zivilrechtlichen Rechtslage gewonnen werden, bilden die 
Grundlage für die weitere Frage nach der Bewertung des Einlagegegenstan
des in der Handelsbilanz der Personengesellschaft.
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Mit welchem Wert der Gegenstand einer Sacheinlage in der Handels
bilanz einer Personengesellschaft anzusetzen ist, ist seit jeher umstritten.1 
Da hierzu kein normativer Anknüpfungspunkt und keine zivilgerichtliche 
Rechtsprechung vorliegen, ist die Diskussion vor allem von der Rechtspre
chung des BFH geprägt.

Die Rechtsprechung des BFH hat vordergründig steuerrechtliche Frage
stellungen zum Inhalt.2 Nach ihr ist eine Sacheinlage gegen Gewährung von 
Gesellschaftsrechten als entgeltlicher tauschähnlicher Vorgang zu qualifi
zieren. Um den Bewertungsmaßstab für den Einlagegegenstand zu bestim
men, soll deshalb der Frage nachgegangen werden, ob die Einlage auch aus 
zivilrechtlicher Sicht als entgeltlich oder unentgeltlich qualifiziert werden 
kann. Dabei kommt es darauf an, ob der Leistung des Gesellschafters in das 
Gesellschaftsvermögen eine Gegenleistung der Gesellschaft in Form von 
Gesellschaftsrechten gegenübersteht.

Im letzten Teil der Arbeit sollen die Ergebnisse zusammengeführt und 
daraus abgeleitet werden, welche Auswirkungen sich für die Auslegung und 
Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ergeben, wenn die Gesellschafter 
eine vom Zeitwert des Einlagegegenstandes abweichende Beteiligungshöhe 
vereinbaren.

1 Ausführlich zu der Diskussion im Kapitalgesellschaftsrecht: Delmas, Die Bewertung 
von Sacheinlagen in der Handelsbilanz von AG und GmbH.

2 Ausführlich dazu Adam, Einlage, Tausch und tauschähnlicher Vorgang im Zivilrecht 
und im Steuerrecht; sowie Reis, Die Einbringung eines Einzelwirtschaftsgutes in eine 
Mitunternehmerschaft aus einkommensteuerrechtlicher Sicht.

A. Einleitung
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B. Zivilrechtliche Ausgangslage

I. Begriffsbestimmung

Was unter einer ‚Sacheinlage‘ zu verstehen ist, ist – anders als im Kapital
gesellschaftsrecht –3 für das Recht der Personengesellschaften weder im 
BGB noch im HGB näher bestimmt. Schon für den Oberbegriff ‚Einlage‘ 
gibt es keine gesetzesübergreifende einheitliche Begriffsbestimmung. Die 
einkommensteuerrechtliche Legaldefinition nach § 4 I 8 EStG gilt für die 
steuerliche Gewinnermittlung, erstreckt sich jedoch nicht auf das Gesell
schaftsrecht.4

1. Einlagebegriff des BGB

Um sich der für die zivilrechtliche Beurteilung entscheidenden Bedeutung 
zu nähern, kann § 705 I BGB als Ausgangspunkt dienen: Die Gesellschaf
ter einer GbR sind verpflichtet, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbe
sondere die vereinbarten Beiträge zu leisten. Beiträge sind somit jegliche 
Leistungen des Gesellschafters an die Gesellschaft, zu denen sich jene im 
Gesellschaftsvertrag verpflichtet haben und die den Gesellschaftszweck för
dern.5

Daneben verwendet das BGB den Begriff der ‚Einlage‘: In § 707 BGB ist 
geregelt, dass die Gesellschafter weder zur Erhöhung des vereinbarten Bei
trags noch zur Ergänzung der durch Verlust geminderten Einlage verpflich

3 Nach § 27 I 1 AktG sind Sacheinlagen Einlagen, die nicht durch Einzahlung des Aus
gabebetrages der Aktien zu leisten sind. Diese Definition gilt entsprechend auch für 
die GmbH, vgl. Schwandtner, in: MüKo GmbHG, § 5 Rn. 61; Ziemons, in: Beck Online-
Kommentar GmbHG, § 5 Rn. 122.

4 Drüen, in: Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, § 4 EStG Rn. 496; Eckstein, in: Her
mann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, Bd. III, § 6 EStG Rn. 850 f.; Schulze zur Wiesche, 
FR 1982, 497, 498; Wichmann, Stbg 2000, 314, 315. Insbesondere umfasst der steuer
rechtliche Einlagenbegriff, anders als im Gesellschaftsrecht, auch Einbringungen in ein 
einzelkaufmännisches Unternehmen, vgl. Adam, Einlage, Tausch und tauschähnlicher 
Vorgang, S. 41; Förschle/Kropp/Roland, in: Sonderbilanzen, Kapitel B Rn. 93.

5 BT-Drs. 19/27635, S. 141 f.; Habermeier, in: Staudinger, BGB Kommentar, § 706 Rn. 2; 
Schäfer, in: MüKo BGB, § 706 Rn. 2; Schöne, in: Beck Online-Kommentar BGB, § 709 
Rn. 5.
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tet sind. Einlagen und Beiträge werden als zwei verschiedene Tatbestands
merkmale gegenübergestellt, was die Frage aufwirft, in welchem Verhältnis 
sie zueinander stehen. Nach überwiegender Auffassung handelt es sich bei 
Einlagen i. S. d. BGB um Beiträge des Gesellschafters, die bereits geleistet 
worden sind.6 So wie Beiträge können also auch Einlagen in jeder Leistung 
des Gesellschafters bestehen, die den Gesellschaftszweck fördert. 

Diese Bedeutung des Einlagenbegriffs wird auch in den Regeln zur Aus
einandersetzung der Gesellschaft deutlich: Nach § 733 II BGB sind bei der 
Auseinandersetzung den Gesellschaftern ihre ‚Einlagen‘ zurückzuerstatten; 
für Einlagen, die nicht in Geld bestanden haben, ist der Wert zu ersetzen 
(§ 733 II 2 BGB); für „Einlagen“, die in der Leistung von Diensten oder der 
Überlassung der Benutzung eines Gegenstandes bestanden haben, kann 
kein Ersatz verlangt werden. Daraus ergibt sich, dass die Leistungen, die 
als Einlagen in Betracht kommen, vielfältig sind. Einlagen müssen nicht 
zwangsläufig in Geld bestehen, und auch Dienstleistungen und Nutzungs
überlassungen sind von dem Begriff umfasst.

2. Einlagebegriff des HGB

In Bezug auf den Gegenstand der Einlage ist der Einlagenbegriff des HGB 
enger als der des BGB: Eine Auslegung der Vorschriften zur OHG und KG 
ergibt hier, dass Einlagen nur solche Beiträge sind, die das Gesellschaftsver
mögen erhöhen.7

Grundsätzlich gelten nach §§ 105 III, 161 II HGB die Vorschriften des 
BGB zur GbR auch für Personenhandelsgesellschaften, soweit das HGB 
keine spezielleren Regelungen trifft. In § 121 II 1 HGB wird deutlich, dass 
Einlagen i. S. d. HGB Leistungen sind, die den Kapitalanteil des einbrin
genden Gesellschafters erhöhen. Sie sind bei der Berechnung des dem 
Gesellschafter nach Abs. 1 der Vorschrift zustehenden Gewinnanteils nur 
zeitanteilig zu berücksichtigen.8 Der Gewinnanteil bestimmt sich grund

6 So Hadding/Kießling, in: Soergel BGB, § 706 Rn. 5; Schäfer, in: MüKo BGB, § 706 
Rn. 4; Schöne, in: Beck Online-Kommentar BGB, § 706 Rn. 7; Westermann, in: Erman 
BGB, § 706 Rn. 1.

7 Vgl. Häublein/Beyer, in: Beck Online-Kommentar HGB, § 171 Rn. 10 ff.; K. Schmidt/
Grüneberg, in: MüKo HGB, § 172 Rn. 9; Wertenbruch, in: Westermann/Wertenbruch, 
Handbuch Personengesellschaften, Bd. I, § 20 Rn. 376.

8 Vgl. Adam, Einlage, Tausch und tauschähnlicher Vorgang, S. 17.

B. Zivilrechtliche Ausgangslage
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